
 

 
 

 

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens 
Pirmasens 

Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020 
und des Lageberichtes für das Wirtschaftsjahr 2020 

Auftrag: DEE00016794.1.1 



 

 



PwC
3 

DEE00016794.1.1 
  

Inhaltsverzeichnis Seite 

Abkürzungsverzeichnis ................................................................................................................ 5 

A. Prüfungsauftrag ................................................................................................................... 7 

I. Prüfungsauftrag .......................................................................................................... 7 

II. Bestätigung der Unabhängigkeit ................................................................................. 7 

B. Grundsätzliche Feststellungen.............................................................................................. 8 

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der Betriebsleitung .............................................. 8 

II. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks ...................................................................... 10 

C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung .......................................................................... 14 

D. Feststellungen zur Rechnungslegung..................................................................................17

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung ................................................................ 17 

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen .................................................. 17 

2. Jahresabschluss ................................................................................................ 17 

3. Lagebericht ...................................................................................................... 18 

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses ....................................................................... 18 

E. Feststellungen zur Prüfung der Einhaltung der Wirtschaftsgrundsätze gemäß § 85 

GemO sowie der Kalkulationsvorschriften des KAG ............................................................. 19 

F. Feststellungen gemäß § 53 HGrG ....................................................................................... 20 

G. Schlussbemerkung ............................................................................................................. 21 
 

Anlagen (siehe gesondertes Verzeichnis) 

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen 

Rundungsdifferenzen in Höhe von   

 





PwC
5 

DEE00016794.1.1 
  

Abkürzungsverzeichnis 

Abs. Absatz 

AktG Aktiengesetz 

Art. Artikel

Betrieb Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens, Pirmasens 

BilMoG Gesetz zur Modernisierung des Bilanzrechts (Bilanzrechtsmodernisie-
rungsgesetz) 

BilRUG Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz 

(E)DV (Elektronische) Datenverarbeitung 

EigAnVO Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz 

GemO Gemeindeordnung 

Hauptsatzung Hauptsatzung der Stadt Pirmasens 

HGB Handelsgesetzbuch 

HGrG Gesetz über die Grundsätze des Haushaltsrechts des Bundes und der 
Länder (Haushaltsgrundsätzegesetz) 

i.V.m. In Verbindung mit 

i.S.v. im Sinne von 

IDW Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf 

IT Informations-Technologie 

KAG Kommunalabgabengesetz 

KFA Fachausschuss für kommunales Prüfungswesen beim IDW 

kfr. kurzfristig 

lfr. langfristig 

Mio. Million 

n.F. neue Fassung 

PS Prüfungsstandard

RP Rheinland-Pfalz 

S. Seite 

SWPS Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH, Pirmasens

 Tausend Euro 

UmwG Umwandlungsgesetz 

Versorgungs GmbH Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbH, Pirmasens

VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen 

VOF Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen 
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VOL Vergabe- und Vertragsordnung für sonstige Leistungen 
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A. Prüfungsauftrag

I. Prüfungsauftrag

1. Aufgrund unserer Wahl zum Abschlussprüfer in der Sitzung des Stadtrats vom 7. Dezember 2020 

erteilte uns der zuständige Beigeordnete für den  

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens, Pirmasens,  

(im Folgenden kurz "Betrieb" oder "Einrichtung" genannt) 

den Auftrag, den Jahresabschluss der Einrichtung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis  

31. Dezember 2020 unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für dieses 

Wirtschaftsjahr gemäß §§ 316 ff. HGB i.V.m. § 89 Abs. 1 GemO zu prüfen. 

2. Der Abwasserbeseitigungsbetrieb ist als eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt gemäß 

§ 22 Abs. 1 und § 26 EigAnVO verpflichtet, einen Jahresabschluss und einen Lagebericht 

aufzustellen und diese nach § 89 Abs. 1 GemO i.V.m. § 27 Abs. 2 EigAnVO sowie der 

Landesverordnung über die Prüfung kommunaler Einrichtungen vom 22. Juli 1991 prüfen zu 

lassen. Gemäß § 27 Abs. 3 EigAnVO ist die Feststellung des Jahresabschlusses ortsüblich bekannt zu 

machen. Gleichzeitig sind der Jahresabschluss, der Lagebericht sowie der Bestätigungsvermerk 

öffentlich auszulegen und in der Bekanntmachung ist auf die Auslegung hinzuweisen. 

3. Bei unserer Prüfung haben wir gemäß § 89 Abs. 3 GemO auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 

und 2 HGrG beachtet. Wir verweisen auf unsere Berichterstattung in Abschnitt E. 

4. Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu 

Dritten, die diesem Bericht beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer 

und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017 vereinbart. 

5. Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir diesen Bericht nach 

den Grundsätzen des IDW PS 450 n.F., dem der von uns geprüfte Jahresabschluss sowie der geprüfte 

Lagebericht als Anlagen beigefügt sind. Dieser Bericht ist an das geprüfte Unternehmen gerichtet. 

II. Bestätigung der Unabhängigkeit 

6. Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren 

Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.  
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B. Grundsätzliche Feststellungen 

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der Betriebsleitung 

7. Nachfolgend stellen wir zusammengefasst die Beurteilung der Lage der Einrichtung durch die 

Betriebsleitung (siehe Anlage I) dar:

Die Betriebsleitung geht in ihrer Lagebeurteilung im Abschnitt Grundlagen des Betriebes zunächst 

auf die Rechts- und Betriebsgrundlagen der Einrichtung ein.  

In den Abschnitten Vermögens- und Finanzlage und Ertragslage wird die Entwicklung der 

Bilanzstruktur, des Cashflows sowie die Umsatz- und Ergebnisentwicklung erläutert. Der 

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens schließt das Wirtschaftsjahr 2020 mit einem 

Jahresüberschuss von 531 296 20 ein 

Jahresüberschuss von 40 

im Einzelnen dar und erläutert die Gründe für die wesentlichen Planabweichungen, die 

hauptsächlich durch höhere Umsatzerlöse (226 , höhere sonstige betriebliche Erträge (114 

begründet sind. Anschließend 

werden die Entwicklungen in der Gewinn- und Verlustrechnung im Vergleich zum Vorjahr 

dargestellt und die Gründe für die wesentlichen Veränderungen erläutert. Der Anteil des 

Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt in diesem Jahr 31,2 % (Vorjahr: 31,3 %). Der 

Eigenkapitalanteil (Bilanzsumme gekürzt um die Zuschüsse) beträgt 38,6 % und liegt damit 

innerhalb der von den Verwaltungsvorschriften zur EigAnVO als wünschenswert angesehene 

Bandbreite von 30% bis 40%. 

Unter dem Abschnitt Prognose-, Chancen- und Risikobericht gibt die Betriebsleitung die aus Ihrer 

Sicht wesentlichen Risiken sowie Gegensteuerungsmaßnahmen an. Mit der Verwirklichung des 

aktualisierten Abwasserbeseitigungskonzeptes wird sich aufgrund der daraus erforderlichen 

Investitionen von ca. 19 e kommenden Jahre 2021 bis 2024 ein nachhaltiger 

Kostendruck ergeben. Die geplanten Investitionen werden u.a. durch Kreditaufnahmen für die Jahre 

2021 bis 2024 in Höhe von rd. 11,95 Mio.  finanziert. Schwerpunkte der Investitionen bleiben die 

Fertigstellung der dezentralen Niederschlagswasserbehandlung und die Kanalsanierungen. Hinzu 

kommen zunehmend die Erneuerungsinvestitionen in die Maschinen- und Anlagentechnik auf den 

Kläranlagen. 

Der Abwasserbeseitigungsbetrieb ist weiterhin bemüht, nach Kosteneinsparungen zu suchen. Dabei 

seien weiterhin Optimierungen im Sach- und Personalkostenbereich anzustreben.  

Für das Jahr 2021 wird ein Verlust von 24 wartet. 
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Um den Fragen des Klimawandels gerecht zu werden, wird derzeit ein Starkregenvorsorgekonzept 

für die Stadt Pirmasens inklusive aller Ortsbezirke aufgestellt. 

Wie sich die Corona-Situation insgesamt auf den Betrieb auswirken wird, ist aktuell nicht 

abzusehen. Aufgrund der gegebenen Struktur angeschlossener Haushalte und Sonderabnehmer 

sind keine merklichen Umsatzeinbußen zu erwarten. 

8. Die Beurteilung der Lage der Einrichtung, insbesondere die Beurteilung des Fortbestandes und der 

wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Einrichtung, ist plausibel und 

folgerichtig abgeleitet. Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen 

Erkenntnissen ist die Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter dem Umfang nach angemessen und 

inhaltlich zutreffend. 
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II. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks 

9. Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 23. November 2021 

den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 

An den Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens, Pirmasens 

Wir haben den Jahresabschluss des Abwasserbeseitigungsbetriebs der Stadt Pirmasens, Pirmasens, 

 bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das 

Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der 

Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden  geprüft. Darüber hinaus haben wir den 

Lagebericht des Abwasserbeseitigungsbetriebs der Stadt Pirmasens für das Wirtschaftsjahr vom 

1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen han-
delsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens- und Finanzlage des Betriebs zum 31. Dezember 2020 sowie seiner Ertragslage für das 
Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und 

vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Be-
triebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresab-
schluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen 

die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit 

§ 317 HGB und § 89 Abs. 1 und 3 GemO (Rhld-Pf) unter Beachtung der vom Institut der Wirt-

schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 

durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt 

"Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" 

unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Betrieb unabhängig in 

Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und 

haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen 

erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und 
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geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebe-

richt zu dienen. 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 

deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, 

dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-

rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-

tragslage des Betriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die in-

ternen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger 

Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu er-

möglichen, der frei von wesentlichen  beabsichtigten oder unbeabsichtigten  falschen Darstel-

lungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die 

Fähigkeit des Betriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren ha-

ben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unterneh-

menstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf 

der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 

bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der 

insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Betriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen 

Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften ent-

spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind 

die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die 

sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit 

den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende 

geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 

Ganzes frei von wesentlichen  beabsichtigten oder unbeabsichtigten  falschen Darstellungen ist, 

und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Betriebs vermittelt sowie 

in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonne-

nen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die 

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungs-

vermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht bein-

haltet. 
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Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 

Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 

festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung 

eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen 

oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise 

erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresab-

schlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflus-

sen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund-

haltung. Darüber hinaus 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher  beabsichtigter oder unbeabsichtig-
ter  falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prü-
fungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die 
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das 
Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen hö-
her als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beab-
sichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner 
Kontrollen beinhalten können.  

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten inter-
nen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und 
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen ange-
messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des 
Betriebs abzugeben. 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern 
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit so-
wie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der 
Fähigkeit des Betriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir 
zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im 
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht 
aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prü-
fungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis 
zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereig-
nisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Betrieb ihre Unternehmenstä-
tigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein-
schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvor-
fälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
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Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebs vermittelt. 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentspre-
chung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Betriebs. 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zu-
kunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prü-
fungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von 
den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen 
die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein ei-
genständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde lie-
genden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass 
künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Um-

fang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich 

etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.  



PwC
14 

DEE00016794.1.1 
  

C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 

10. Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung, der nach den für alle Kaufleute geltenden 

handelsrechtlichen Vorschriften (§§ 242 bis 256a HGB), den ergänzenden Vorschriften für 

Kapitalgesellschaften (§§ 264 bis 288 HGB) sowie den ergänzenden Bestimmungen der EigAnVO 

und der Betriebssatzung aufgestellte Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 

31. Dezember 2020, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang und der 

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2020. Die Verantwortung für die Ordnungsmäßigkeit von 

Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht tragen die gesetzlichen Vertreter der Einrichtung. 

Unsere Aufgabe war es, diese Unterlagen einer Prüfung dahingehend zu unterziehen, ob die 

gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung und die sie ergänzenden Bestimmungen der 

Betriebssatzung beachtet worden sind. Den Lagebericht haben wir daraufhin geprüft, ob er mit dem 

Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und 

insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Einrichtung vermittelt. Dabei haben wir auch 

geprüft, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. Die 

Prüfung des Lageberichts hat sich auch darauf erstreckt, ob die gesetzlichen Vorschriften zur 

Aufstellung des Lageberichts beachtet worden sind. 

11. Bei unserer Prüfung haben wir gemäß § 89 Abs. 3 GemO die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 

2 HGrG und den hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen 

hlussprüfung 

nach § 53 HGrG" (IDW PS 720) beachtet. 

12. Die Beurteilung der Angemessenheit des Versicherungsschutzes der Einrichtung, insbesondere ob 

alle Wagnisse bedacht und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand des uns erteilten 

Auftrags zur Jahresabschlussprüfung. 

13. Unsere Prüfung haben wir in den Monaten Oktober und November 2021 in den Geschäftsräumen 

der Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH, die im Auftrag des Betriebs dessen Bücher geführt und 

die Jahresabschlussarbeiten erledigt hat, in Pirmasens sowie in unseren Geschäftsräumen 

durchgeführt. 

14. Ausgangspunkt war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 

versehene Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019.  

15. Bei Durchführung der Prüfung haben wir die Vorschriften der §§ 316 ff. HGB i.V.m. § 89 GemO, die 

Vorschriften der EigAnVO und der Landesverordnung über die Prüfung kommunaler Einrichtungen 

vom 22. Juli 1991 sowie die in den Prüfungsstandards des IDW niedergelegten Grundsätze 

ordnungsmäßiger Abschlussprüfung beachtet. Danach haben wir unsere Prüfung so angelegt, dass 

wir Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung 

des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und 
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Ertragslage wesentlich auswirken, erkennen konnten. Gegenstand unseres Auftrages waren weder 

die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z.B. Unterschlagungen oder 

sonstige Untreuehandlungen, noch außerhalb der Rechnungslegung begangener 

Ordnungswidrigkeiten. Prüfungsplanung und Prüfungsdurchführung haben wir jedoch so angelegt, 

dass diejenigen Unregelmäßigkeiten, die für die Rechnungslegung wesentlich sind, mit 

hinreichender Sicherheit aufgedeckt werden. Die Verantwortung für die Vermeidung und die 

Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten liegt bei dem Betriebsleiter und dem Hauptausschuss der 

Stadt Pirmasens. 

16. Im Rahmen unseres risikoorientierten Prüfungsansatzes haben wir uns zunächst einen aktuellen 

Überblick über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Betriebs verschafft. Darauf aufbauend 

haben wir uns, ausgehend von der Organisation des Betriebs, mit den Betriebszielen und -strategien 

beschäftigt, um die Geschäftsrisiken zu bestimmen, die zu wesentlichen Fehlern in der 

Rechnungslegung führen können. Durch Gespräche mit der Betriebsleitung und durch 

Einsichtnahme in Organisationsunterlagen des Betriebs haben wir anschließend untersucht, welche 

Maßnahmen der Betrieb ergriffen hat, um diese Geschäftsrisiken zu bewältigen. In diesem 

Zusammenhang haben wir eine Prüfung der Angemessenheit des rechnungslegungsbezogenen 

internen Kontrollsystems des Betriebes durchgeführt (Aufbauprüfung). Die Prüfung des internen 

Kontrollsystems erstreckte sich vor allem auf folgende Bereiche, die einen engen Bezug zur 

Rechnungslegung haben: 

 Kontrollumfeld des Betriebs 

 Regelungen, die auf die Feststellung und Analyse von für die Rechnungslegung relevanten 
Risiken gerichtet sind 

 Einrichtung von Kontrollaktivitäten durch die Betriebsleitung als Reaktion auf die 
festgestellten Risiken 

 Buchführungssystem sowie betriebsinterne Kommunikationsprozesse 

Überwachung des internen Kontrollsystems durch die Betriebsleitung.

Im Zusammenhang mit den vorstehend beschriebenen Prüfungshandlungen haben wir die Risiken 

festgestellt, die zu wesentlichen Fehlern in der Rechnungslegung führen können. Diese Kenntnisse 

haben wir bei der Bestimmung unseres weiteren Prüfungsvorgehens berücksichtigt. In den 

Bereichen, in denen die Betriebsleitung angemessene interne Kontrollen zur Begrenzung dieser 

Risiken eingerichtet hat, haben wir Funktionsprüfungen durchgeführt, um uns von der 

kontinuierlichen Wirksamkeit dieser Maßnahmen zu überzeugen. Die Durchführung von 

Funktionsprüfungen erfolgte schwerpunktmäßig in folgenden Prozessen: 

 Umsatzerlöse 

 IT-Prozesse 
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Der Grad der Wirksamkeit dieser internen Kontrollen bestimmte anschließend Art und Umfang 

unserer Prüfung einzelner Geschäftsvorfälle und Bestände sowie der von uns durchgeführten 

analytischen Prüfungshandlungen (aussagebezogene Prüfungshandlungen). Insbesondere bei 

Geschäftsvorfällen, die nach ihrer Art in größerer Zahl nach identischen Verfahren erfasst und - nach 

unseren bisherigen Feststellungen im Rahmen eines wirksamen internen Kontrollsystems - 

abgewickelt wurden, trat die Prüfung der stetigen Anwendung der maßgeblichen internen 

Kontrollen des Betriebes und der Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH in den Vordergrund. 

Soweit wir aufgrund der Wirksamkeit der bei dem Betrieb und der Stadtwerke Pirmasens Holding 

GmbH eingerichteten internen Kontrollen von der Richtigkeit des zu überprüfenden 

Zahlenmaterials ausgehen konnten, haben wir anschließend analytische Prüfungshandlungen, 

Einzelfallprüfungen oder eine Kombination von beidem vorgenommen. Einzelfallprüfungen 

wurden bei wirksamen Kontrollen auf ein nach prüferischem Ermessen notwendiges Maß reduziert. 

Der überwiegende Teil der Abschlussposten wurde mit einer Kombination aus Funktionsprüfungen 

und aussagebezogenen Prüfungshandlungen geprüft. Soweit wir keine Funktionsprüfungen 

vorgesehen haben oder nicht von wirksamen Kontrollen ausgehen konnten, haben wir im 

Wesentlichen aussagebezogene Prüfungshandlungen durchgeführt. 

17. Im Rahmen der Einzelfallprüfungen von Abschlussposten des Betriebs haben wir Liefer- und 

Leistungsverträge, Darlehensverträge sowie sonstige Geschäftsunterlagen eingesehen. An der 

Inventur der Vorräte zum 31. Dezember 2020 haben wir aufgrund der untergeordneten Bedeutung 

der Vorräte nicht teilgenommen. Im Hinblick auf die Erfassung möglicher Risiken aus bestehenden 

Rechtsstreitigkeiten haben wir eine Bestätigung des Rechtsamts der Stadt und zur Prüfung der 

Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Saldenbestätigungen zum 

31. Dezember 2020 eingeholt. Zur Prüfung der geschäftlichen Beziehungen mit Kredit- und 

Finanzdienstleistungsinstituten haben wir uns zum 31. Dezember 2020 Bankbestätigungen 

zukommen lassen.  

18. Von der Betriebsleitung und den von ihr beauftragten Mitarbeitern sind uns alle verlangten 

Aufklärungen und Nachweise erbracht worden. 

Die Betriebsleitung hat uns die berufsübliche schriftliche Vollständigkeitserklärung zum 

Jahresabschluss und zum Lagebericht mit dem ergänzenden Modul erteilt. 
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D. Feststellungen zur Rechnungslegung 

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 

19. Die Buchführung und das Belegwesen sind nach unseren Feststellungen in allen wesentlichen 

Belangen ordnungsgemäß und entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. Die aus den weiteren 

geprüften Unterlagen zu entnehmenden Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen 

Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht. 

20. Bei unserer Prüfung haben wir keine Sachverhalte festgestellt, die dagegen sprechen, dass die von 

der Einrichtung und von der Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH getroffenen organisatorischen 

und technischen Maßnahmen geeignet sind, die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten 

und IT-Systeme zu gewährleisten. 

21. Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem ist nach unseren Feststellungen 

grundsätzlich dazu geeignet, die vollständige und richtige Erfassung, Verarbeitung, Dokumentation 

und Sicherung des Buchungsstoffs zu gewährleisten. 

2. Jahresabschluss 

22. Im Jahresabschluss bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang für das 

Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 des Abwasserbeseitigungsbetriebes der Stadt 

Pirmasens wurden die gesetzlichen Vorschriften einschließlich der rechtsform- und 

branchenspezifischen Vorschriften, die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie die 

ergänzenden Bestimmungen der Satzung in allen wesentlichen Belangen beachtet.  

23. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wurden ordnungsgemäß aus der Buchführung und 

den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Dabei wurden die handelsrechtlichen Ansatz-, 

Ausweis- und Bewertungsvorschriften in allen wesentlichen Belangen eingehalten.  

24. Der Anhang entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Die Angaben im Anhang sind in allen 

wesentlichen Belangen vollständig und zutreffend. 

25. Die Einrichtung finanziert sich kurzfristig über ein bei der Stadtkasse geführtes Sonderkonto. Der 

Ausweis erfolgt im Berichtsjahr unter dem Posten Verbindlichkeiten gegenüber dem 

Einrichtungsträger. 
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3. Lagebericht 

26. Der Lagebericht entspricht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften (§ 289 

HGB).  

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

27. Der Jahresabschluss entspricht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften und 

vermittelt insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 

Betriebs. 

28. Zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden verweisen wir auf Anlage II, Seite 

7 ff.
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E. Feststellungen zur Prüfung der Einhaltung der 
Wirtschaftsgrundsätze gemäß § 85 GemO sowie der 
Kalkulationsvorschriften des KAG 

29. Wir haben im Rahmen unserer Jahresabschlussprüfung gemäß den Verwaltungsvorschriften zu 

§ 4 Abs. 1 Nr. 3 der Landesverordnung über die Prüfung kommunaler Einrichtungen überprüft, ob 

die Wirtschaftsgrundsätze des § 85 GemO sowie die Kalkulationsvorschriften des KAG eingehalten 

wurden. 

30. Die Einrichtungsleitung hat für den Zeitraum 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2019 eine 

Gebührenkalkulation erstellt. Hieraus ergeben sich eine Schmutzwassergebühr von 2,77 

ein wiederkehrender Beitrag für Oberflächenwasser von 0,51  

31. 

 

32. Der Entgeltsbedarf beträgt 179,01 je Einwohner/Haushalt einschließlich anteiliger 

Eigenkapitalverzinsung. 

33. Das tatsächliche Entgeltsaufkommen  163,38 je Einwohner/Haushalt (einschließlich einer 

 70,00 pro 

Einwohner/Haushalt gemäß § 3 Abs. 1 KAVO. 

34. Die Wirtschaftsgrundsätze gemäß § 85 GemO wurden eingehalten. 
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F. Feststellungen gemäß § 53 HGrG 

35. Bei unserer Prüfung haben wir gemäß § 89 Abs. 3 GemO RP die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 

und 2 HGrG sowie IDW PS 720 (Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach 

§ 53 HGrG) beachtet. Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, 

d.h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen 

handelsrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen der Betriebssatzung geführt worden sind. 

36. Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in der Anlage III (Fragenkatalog 

zur Prüfung nach § 53 HGrG) dargestellt. Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine 

Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit 

der Betriebsleitung von Bedeutung sind. 

 







 

 

 





   
 

 

 

 





   

Lagebericht 2020 des Abwasserbeseitigungsbetriebes der Stadt Pirmasens 
 
1 Grundlagen des Betriebes 

Der Abwasserbeseitigungsbetrieb beseitigt die in seinem Gebiet anfallenden Ab-
wässer nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen als Pflichtaufgabe der 
Selbstverwaltung. Dabei wird die Abwasserbeseitigung als öffentliche Einrichtung 
betrieben. Zweck dieser öffentlichen Einrichtung ist es, eine den Erfordernissen des 
Umweltschutzes entsprechende Beseitigung von Schmutz- und Oberflächenwasser 
von den in der Stadt gelegenen Grundstücken zu gewährleisten. 

Aufgrund § 86 Abs. 2 der Gemeindeordnung sind Abwasserbeseitigungseinrichtung-
en nach den Vorschriften der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-
Pfalz zu verwalten. Dementsprechend werden die Bestimmungen über die Wirt-
schaftsführung und das Rechnungswesen angewandt. 

Neben den bundes- und landesrechtlichen Bestimmungen zur Abwasserbeseitigung 
bilden die Entwässerungssatzung der Stadt Pirmasens vom 22. Juni 1972 zuletzt 
geändert mit Wirkung zum 17. Juni 1993 sowie die Abwasserentgeltsatzung vom 
21. Dezember 1995 zuletzt geändert mit Wirkung zum 1. Januar 2001 die 
rechtlichen Grundlagen der Abwasserbeseitigung. 

Neben Betrieb und Unterhalt des Anlagevermögens (98,1 Mio. Euro, 270 km 
Kanäle, 60 Regenüberlauf- und -rückhaltebecken, 21 Pumpwerke, 2 Kläranlagen) 
liegt die Hauptaufgabe des Abwasserbeseitigungsbetriebes nach wie vor im 
investiven Bereich. Die Projekte ergeben sich aus den Vorgaben des Abwasser-
beseitigungskonzeptes. Schwerpunkte sind hier die Niederschlagswasser-
behandlung und die Kanalsanierungen und -erneuerungen (Beseitigung von 
hydraulischen Überlastungen) sowie Erneuerungsinvestitionen in die Maschinen- 
und Anlagentechnik auf den Kläranlagen. 

Der Abwasserbeseitigungsbetrieb erbringt darüber hinaus Leistungen für Dritte (Ge-
bietskörperschaften) aufgrund vertraglicher Vereinbarungen. 

 

2 Vermögens- und Finanzlage 

Die Bilanzsumme erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 1.967 (2,02 %). 

Die Aktivseite ist geprägt durch den Anstieg des Anlagevermögens sowie durch den 
Rückgang der Forderungen. Die Passivseite wird insbesondere beeinflusst durch 
den Rückgang der Verbindlichkeiten und den Anstieg der  Sonderposten für 
Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen. Der Anteil des Eigenkapitals an der 
Bilanzsumme beträgt 31,2 % (im Vorjahr 31,3 %). Nach den Verwaltungs-
vorschriften zu §11 Abs. 3 EigAnVO Rheinland-Pfalz i. d. F. vom 5. Oktober 1999, 
wonach Eigenkapital und Fremdkapital in einem angemessenen Verhältnis zu-
einander stehen sollen, beträgt der Eigenkapitalanteil 38,6 % (Bilanzsumme gekürzt 
um die Zuschüsse) und liegt damit in der Bandbreite des dort als wünschenswert 
angesehenen Anteils von 30 % bis 40 %. 

Der Cashflow beträgt 2.644 -5.598 
der Investitionstätigkeit und -64 T ltiert 
ein Rückgang  liquiden Mitteln, die als negativer Kassen-
bestand bei der Stadtkasse geführt werden. 
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3 Ertragslage 

Der Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens schließt das Wirtschaftsjahr 
2020 mit einem Jahresüberschuss von 531  (im Vorjahr 296  

In der folgenden Tabelle werden die Ergebniszahlen des Jahres 2020 den 
Wirtschaftsplanansätzen gegenübergestellt: 

 

 

Im Einzelnen ergeben sich die Abweichungen wie folgt: 

Die Planüberschreitung bei den Umsatzerlösen ergibt sich aus 233  bei der 
Schmutzwasser und der Klärgebühr, -16  sonstigen betrieblichen 
Erträgen durch verminderte Leistungen für andere Ämter und Abteilungen, 31 
Straßenoberflächenentwässerung Stadt, -38 lösung von 
empfangenen Ertragszuschüssen und Sonderposten für Investitionszuschüsse zum 
Anlagevermögen und 16 -
wasser.  

Die aktivierten Eigenleistungen liegen um 36 unter dem Planansatz, weil die ei-
genen Leistungen leicht zurückgingen. 

Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen um 114  über dem Planansatz.  

Die Planabweichung bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen (42 beruhen in 
erster Linie auf Überschreitungen des Planansatzes beim Direktverbrauch von 
chemischen Mitteln (28  und . Diese sind 
Die Lagerbestände der chemischen Mittel wurden im Jahr 2020 wieder aufgefüllt, 
um vor möglichen Lieferengpässen im Zusammenhang mit der Corona-Krise 
vorbereitet zu sein. Der erhöhte Materialaufwand hat sich u.a. durch die 
Realisierung des RÜB DELFI mit den erforderlichen Arbeiten im Zulaufbereich der 
KA-BL, den Vorbereitungen für die Entleerung des Faulturmes sowie erforderlichen 
Wartungs- und daraus entstandenen Unterhaltungsarbeiten im Rücklaufschlamm-
system. 

Die Abweichung im Bereich der bezogenen Leistungen liegt bei 144  unter dem 
Planansatz. Die Gründe dafür liegen zum einen in der Planunterschreitung von  
76  den Fremdleistungen von Dritten (vor allem durch Verschiebung der 
Inbetriebnahme P-Rück. Darüber hinaus ergab sich eine Planunterschreitung von 
69  den Leistungen des WSP. (u.a. Arbeiten an öffentlichen Gebäuden im 
Zuge der Corona-Krise). 
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Die Löhne und Gehälter liegen um 66 unter dem Planansatz. 

Die Abschreibungen liegen 43 über dem Plan.  

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen im Bereich des Planansatzes.  

Im Bereich der Zinsen und ähnlichen Aufwendungen (Darlehenszinsen) blieb man 
um 61  Neben dem derzeit sehr niedrigen Zinsniveau liegt 
die Begründung in der Verschiebung von Maßnahmen (u.a. P-Rückgewinnung und 
Umsetzung WRRL). 

Vor dem Hintergrund der oben angeführten Begründungen wird mit dem Jahres-
ergebnis von 531 chaftsjahr 2020 der Planansatz (40  deutlich 
übertroffen. 

In der folgenden Tabelle sind die Ergebniszahlen der Jahre 2019 und 2020 gegen-
übergestellt:  

 

Die Umsatzerlöse erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 144 . Die 
Hauptgründe dafür sind die höheren Erlöse bei der Schmutzwasser- und der 
Klärgebühr (215 sowie der Rückgang der übrigen sonstigen betrieblichen 
Erträge (-86 . 

Die aktivierten Eigenleistung verringern sich um 19 . 

Die sonstigen betrieblichen Erträge erhöhen sich gegenüber 2019 um 93  Dies 
ist vor allem durch den Ertrag aus der Herabsetzung der pauschalierten Wert-
berichtigung von Forderungen (91 T begründet. 

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe vermehren sich gegenüber 
dem Vorjahr um 17 . Der Betrag ergibt sich vor allem aus dem Anstieg des 
Materialdirektverbrauchs (36 ), der u.a. aus Kosten für Umbauarbeiten im Bereich 
des Zulaufes zur KA-BL im Zuge der Realisierung des RÜB DELFI der u.a. auf die 
Sanierung der Nachklärbecken der KA Felsalbe im Vorjahr zurückzuführen ist. Der 
Sanierungsbedarf ergab sich unterjährig im Zuge der Arbeiten zur Optimierung der 
Becken und des Direk  Dem stehen 
Rückgänge bei den Bestandveränderungen (- -5 
und beim Bezug von Wasser (-5  gegenüber. 

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen nehmen gegenüber 2019 um 29 zu. 
Dies ergibt sich einerseits aus dem Anstieg bei den Fremdleistungen von Dritten  
(111  durch die Mehrung bei den Aufwendungen für die Beton-

sowie durch die Minderungen bei den 
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Aufwendungen für das Kanalnetz (- Daneben ist ein Rückgang um 77 bei 
den Leistungen des WSP zu verzeichnen. Die Fremdleistungen für die Klär-
schlammentsorgung gingen  

Der Personalaufwand verringert sich wegen Personalwechsels gegenüber dem 
Vorjahr um 61 . 

Die Abschreibungen nehmen gegenüber 2019 um 83  zu. 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen verringern sich gegenüber dem Vorjahr 
um 53 . Dies ist vor allem durch den Rückgang der Verwaltungskosten Stadt (-57 

 

Die Zinsaufwendungen vermindern sich um 34  dem 2019. Der Grund 
hierfür liegt vor allem im Rückgang der Darlehenszinsen (-34   

 
 

4 Prognose-, Chancen- und Risikobericht 

Der Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens hat vor dem Hintergrund des 
§ 53 Haushaltsgrundsatzgesetz (HGrG) zum 26.11.2007 ein Risikofrüherkennungs-
system eingeführt. 

Zur Vermeidung der Erwirtschaftung ausgabenwirksamer Verluste ist im Rahmen 
der Voraus- und Nachkalkulation die Entgeltentwicklung ständig zu beobachten, um 
so erforderliche Tarifanpassungen durchführen zu können. 

Durch den erfolgreichen Verlauf der Entwicklungsprojekte im Bereich der Energie-
optimierung (u.a. Schlammzentralisierung, Innovationsprogramm zur Energieopti-
mierung auf kommunalen Abwasserbehandlungsanlagen des Bundesumwelt-
ministeriums) sowie der Wertstoffrückgewinnung aus Klärschlamm (Phosphor, 
Stickstoff) wird künftigen Mehraufwendungen beim Energiebezug sowie bei der 
Klärschlammentsorgung entgegengewirkt. Durch geplante Umstrukturierungen im 
Personalbereich werden außerdem weitergehende Prozessoptimierungen und 
Energieoptimierungen im Bereich der Abwasserreinigung angestrebt. Das 
Abwasserbeseitigungskonzept wird umgesetzt. Mit der Verwirklichung des 
Abwasserbeseitigungskonzeptes wird sich aufgrund der daraus erforderlichen 
Investitionen von ca. 19,00  für die kommenden Jahre 2021 bis 2024 ein 
nachhaltiger Kostendruck ergeben. Die geplanten Investitionen werden u.a. durch 
Kreditaufnahmen für die Jahre 2021 bis 2024 in Höhe von rd. 11,95 Mio. Euro 
finanziert.  

Schwerpunkte der Investitionen bleiben die Fertigstellung der Niederschlagswasser-
behandlung und die Kanalsanierungen. Die Investitionen in die Kanalsanierung 
werden durch die aufgestellte Substanzerhaltungsstrategie optimiert. Im 
kommenden Jahr wird bereits mit dem 5. Kanalsanierungspaket begonnen, um das 
Kanalnetz gemäß der Sanierungsstrategie nachhaltig zu erhalten. Um die 
Forderungen der Eigenüberwachungsverordnung zu erfüllen wurde das komplette 
Kanalnetz in den vergangenen Jahren bereits komplett mittels Kanal-TV-Kamera 
inspiziert. Aus den Grundlagen der in der Kanaldatenbank vorliegenden 
Inspektionsdaten und Haltungsdaten wurde ein stochastisches Alterungsmodell für 
das Kanalnetz erstellt und mit dem Straßenausbauprogramm überlagert. Auf dieser 
Grundlage wurde ein Kanalsanierungsprogramm aufgelegt, welches für einen 

Unterhaltungsmaßnahmen vorsieht, so dass jährlich eine Streckenlänge von 4,8 
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Anhang 2020 des Abwasserbeseitigungsbetriebes der Stadt Pirmasens 
 

1 Allgemeine Angaben 

Der Jahresabschluss des Abwasserbeseitigungsbetriebs der Stadt Pirmasens wur-

de auf der Grundlage der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-

Pfalz vom 05. Oktober 1999 aufgestellt.

Soweit die Berichtspflichten wahlweise in Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung oder 

im Anhang erfüllt werden können, wurden die Angaben in den Anhang aufgenomm-

en. 

2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind zu Anschaff-

ungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet 

worden. Die Abschreibungen werden entsprechend der voraussichtlichen Nutzungs-

dauer der einzelnen Gegenstände nach der linearen Methode bemessen. Die 

Nutzungsdauern richten sich nach den Regelwerken der Deutschen Vereinigung für 

Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA). Dabei werden für die einzelnen 

Gruppen der Anlagegegenstände jeweils die mittleren Nutzungsdauern angesetzt. 

Die Zugänge wurden vom Zugangsmonat an abgeschrieben. Geringwertige 

Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 410,00 Euro ohne Umsatzsteuer 

werden im Zugangsjahr sofort abgeschrieben.  

Den Anzahlungen in Anlagen im Bau werden zum Nennwert angesetzt. 

Die Vorräte sind zu Einstandspreisen angesetzt. 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. 

Allen risikobehafteten Posten ist durch Bildung von angemessener Einzelwertbe-

richtigung Rechnung getragen; das allgemeine Ausfallrisiko ist durch eine Pauschal-

wertberichtigung berücksichtigt. 

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Ausgaben vor dem Abschluss-

stichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem 

Zeitpunkt darstellen. 

Die empfangenen Ertragszuschüsse werden vereinfachend in Höhe von jährlich 

2,3% der Ursprungsbeträge aufgelöst. Die Auflösung wird in der Gewinn- und Ver-

lustrechnung unter den Umsatzerlösen ausgewiesen. 

Ab dem Wirtschaftsjahr 2008 ist ein gesonderter Posten für Investitionszuschüsse in 

der Bilanz enthalten. Die Auflösung dieser Zuschüsse erfolgt entsprechend der Ab-

schreibung der durch die Zuschüsse (teil-)finanzierten Vermögensgegenstände des 

Anlagevermögens. Die Auflösung wird in der Gewinn- und Verlustrechnung unter 

Umsatzerlösen ausgewiesen. 

Bei den Rückstellungen sind alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlich-

keiten berücksichtigt. Sie wurden in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt.  
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Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. 

3 Erläuterung der Bilanzposten 

3.1 Anlagevermögen 

Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens ergeben sich aus dem gemäß 

Formblättern 2 und 3 zu §25 EigAnVO erstellten Anlagennachweis, der als Anlage 

beigefügt ist.  

3.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

 31.12.2020 31.12.2019 

Forderungen Gesamt 
 
 

Euro 

Restlaufzeit Gesamt Restlaufzeit 
bis 1 Jahr 

 
Euro

 
 

Euro

bis 1 Jahr 
 

Euro
    
aus Lieferungen und Leistungen 

an den Einrichtungsträger 

578.149,77 

408.645,54 

578.149,77 

408.645,54 

337.727,08 

490.036,37 

337.727,08 

490.036,37 

an Gebietskörperschaften 2.611,13 2.611,13 54.902,50 54.902,50 

Sonstige Vermögensgegenstände 111.566,57 111.566,57 59.840,83 59.840,83 
    
insgesamt 1.100.973,01 1.100.973,01 942.506,78 942.506,78 

Der Betrieb hat Forderungen aus Lieferungen und Leistungen auf ihre mögliche 

Realisierung geprüft und nicht wieder einbringliche Forderungen in Höhe von 

49.824 Euro einzelwertberichtigt. Zusätzlich wurde eine Pauschalwertberichtigung 

von 515 Euro gebildet. 

3.3 Eigenkapital 

Eigenkapital 01.01.2020
Euro 

Zugang/ 
Abgang

Euro 

Entnahme/ 
Umbuchung

Euro 
31.12.2020

Euro 

Stammkapital 10.225.837,62 0,00 0,00 10.225.837,62

Zweckgebundene Rücklage 13.212.088,33 0,00 0,00 13.212.088,33 

Allgemeine Rücklage 4.947.205,98 0,00 0,00 4.947.205,98 

Jahresüberschuss 295.516,98 530.738,87 295.516,98 530.738,87 

Gewinnvortrag 1.783.325,03 295.516,98 0,00 2.078.842,01 
     

insgesamt 30.463.973,94 826.255,85 295.516,98 30.994.712,81

Der Jahresüberschuss 2019 in Höhe von 295.516,98 Euro wurde auf neue Rech-

nung vorgetragen. 

Dem Stadtrat wird empfohlen, den Jahresüberschuss des Jahres 2020 in Höhe von 

530.738,87 Euro auf neue Rechnung vorzutragen. 
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3.4  Rückstellungen 

Rückstellungen 

01.01.2020 Verbrauch/ 
Auflösung 

 
A 

Zuführung Aufzinsung/ 
Abzinsung (-) 

31.12.2020 

Euro 
 

Euro 
  

Euro 
 

Euro 
 

Euro 

Urlaubsansprüche 3.771,83 3.771,83 3.517,74 0,00 3.517,74 
Über-/Mehrstunden 11.838,06 11.838,06  15.481,05 0,00 15.481,05 

Altersteilzeit 
geregelte Fälle

 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altersteilzeit 
potenzielle Fälle 

 
 

22.697,00 22.193,00 A 

 

0,00 

 

-504,00 0,00 

Abschlusserstellung 58.000,00 58.000,00  58.000,00 0,00 58.000,00 

Abschlussprüfung 16.000,00 16.000,00  16.000,00 0,00 16.000,00 

Gerichtskosten 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 
  

 
 

  

insgesamt 
 

112.306,89 111.802,89 
  

 
92.998,79 -504,00 92.998,79 

davon Auflösung  22.193,00 A    

Im Rahmen der Ermittlung der potenziellen Altersteilzeitfälle wird von einer drei-

jährigen Altersteilzeitlaufzeit und einer Eintrittswahrscheinlichkeit von 25% ausge-

gangen unter Berücksichtigung des gesetzlichen Renteneintrittsalters. 

3.5 Verbindlichkeiten 

Für die Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten: 

 31.12.2020 

Verbindlichkeiten 
gegenüber 

Gesamt 
 
 

Euro 

Restlaufzeit 
bis 1 Jahr 

 
Euro 

von 1 bis 5 
Jahre  
Euro 

über 5 Jahre 
 

Euro 
    
Förderdarlehen 11.395.227,31 922.292,10 3.626.381,41 6.846.553,80 

Kreditinstitute 33.311.979,59 871.481,95 6.767.666,59 25.672,831,05 

aus Lieferungen und 
Leistungen 664.055,90 664.055,90 0,00 0,00 

gegenüber dem 
Einrichtungsträger 3.625.183,36 3.625.183,36 0,00 0,00 

gegenüber Gebiets-
körperschaften 24.706,23 24.706,23 

 
0,00 0,00 

sonstige 168.365,99 168.365,99 0,00 0,00 
    
insgesamt 49.189.518,38 6.276.085,53 10.394.048,00 32.519.384,85 
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 31.12.2019 

Verbindlichkeiten 
gegenüber 

Gesamt 
 
 

Euro 

Restlaufzeit 
bis 1 Jahr 

 
Euro 

von 1 bis 5 
Jahre  
Euro 

über 5 Jahre 
 

Euro 
     
Förderdarlehen 12.317.186,17 921.958,86 3.655.162,14 7.740.065,17 

Kreditinstitute 32.778.731,50 915.168,63 6.659.326,03 25.204.236,84 

aus Lieferungen und 
Leistungen 1.272.427,31 1.272.427,31 0,00 0,00 

gegenüber dem 
Einrichtungsträger 833.842,45 833.842,45 0,00 0,00 

sonstige 168.809,22 168.809,22 0,00 0,00 
     
insgesamt 47.370.996,65 4.112.206,47 10.314.488,17 32.944.302,01 

 

3.6 Sonstige finanzielle Verpflichtungen 

Sonstige finanzielle Verpflichtungen gemäß § 285 Nr. 3 HGB bestehen hinsichtlich 

eines Bestellobligos über 1.881.979,78 Euro aus Bauleistungs- und Ingenieur-

verträgen sowie über 1.692.883,63 Euro aus Dienstleistungsverträgen. 

4 Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung 

4.1 Umsatzerlöse 

Position 2020 
Euro 

2019 
Euro 

   
Schmutzwassergebühren 4.457.726,57 4.353.955,61 

Wiederkehrende Beiträge für Ober-
flächenentwässerung 

3.140.475,63 3.137.974,96 

Erlöse aus der Straßenoberflächen-
entwässerung 

1.090.325,78 1.083.568,08 

Auflösung passivierter Ertragszu-
schüsse 

Auflösung Zuschüsse 

387.323,80 

 

299.318,52 

383.015,12 

 

297.997,09 

Sonstige Benutzungsgebühren 479.489,02 454.422,50 
   
insgesamt 9.854.659,32 9.710.933,36 

 

Schmutzwassergebühren 2020 
Euro

2020 
m³

2019 
Euro

2019 
m³

     
Haushalte 3.980.268,06 1.738.108,32 3.854.800,98 1.683.319,21 

Nichthaushalte 477.458,51 208.497,17 499.154,63 217.971,45 
     
insgesamt 4.457.726,57 1.946.605,49 4.353.955,61 1.901.290,66 
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Wiederkehrende Beiträge für 
Oberflächenentwässerung

2020
Euro 

2020
m³ 

2019
Euro 

2019
m³ 

     
Haushalte 2.129.242,47 4.174.985,25 2.127.547,02 4.171.660,83 

Nichthaushalte 923.299,84 1.810.391,83 922.564,64 1.808.950,27 

Baulückengrundstücke 87.933,32 172.418,27 87.863,30 172.280,98 
     
insgesamt 3.140.475,63 6.157.795,35 3.137.974,96 6.152.892,08 

Als Ergebnis der Nachkalkulation ergeben sich folgende Werte:

 
Je Einwohner 

Haushalt 
Euro 

  
Entgeltsbedarf einschließlich anteiliger Eigenkapital-
verzinsung 

179,01 

Entgeltsbedarf gemäß Förderrichtlinien der Wasser-
wirtschaftsverwaltung vom 31.11.1992 

157,10 

Entgeltsaufkommen 163,38 

Vertretbares Entgelt (Mindestentgelt) 70,00 
   

4.2 Aktivierte Eigenleistungen 

Die aktivierten Eigenleistungen verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 19.174 

Euro aufgrund des Rückgangs der eigenen Leistungen bei der Investitionstätigkeit. 

4.3 Sonstige betriebliche Erträge 

Position 2020 
Euro 

2019 
Euro 

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 22.533,00 0,00

Erträge aus der Herabsetzung der Einzelwertbe-
richtigung bzw. Niederschlagungen 

90.549,00 0,00 

Sonstige Erträge 874,89 21.399,32
   
insgesamt 113.956,89 21.399,32 

4.4 Materialaufwand 

Position 2020 
Euro 

2019 
Euro 

   
Aufwendungen für den Bezug von Strom 411.312,44 413.049,37 

Aufwendungen für den Bezug von chemischen 
Mitteln

188.385,38 165.818,98 

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
und sonstige bezogene Waren 

257.134,32 260.891,99 

Fremdleistungen von Dritten für die Abfallent-
sorgung 

229.665,57 234.836,11 

Sonstige Fremdleistungen von Dritten 

Verwaltungskosten 

Abwasserabgabe 

731.361,07 

834.412,27 

165.242,43 

723.044,55 

808.064,79 

165.278,22 
    

insgesamt 2.817.513,48 2.770.984,01 
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4.5 Personalaufwand 

Position 2020 
Euro 

2019 
Euro 

   
Gehälter 1.250.968,24 1.303.261,97 

Ausbildungsentgelte 6.087,57 0,00 

Soziale Abgaben 261.374,80 272.843,70 

Aufwendungen für Altersversorgung 103.883,75 107.390,23 

Beihilfen 1.793,88 1.815,84 

Sonstiges 46,90 175,93 
    

insgesamt 1.624.155,14 1.685.487,67 

Der Personalaufwand betrifft nur das der Einrichtung direkt zugeordnete Personal. 

Daneben wurden unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen 572.803 Euro 

anteilige Personalkosten anderer Dienststellen und der Stadtwerke Pirmasens Hol-

ding GmbH und Versorgungs GmbH ausgewiesen. Demgegenüber wurden aus der 

Personalgestellung an andere städtische Einrichtungen 101.141 Euro bei den Um-

satzerlösen ausgewiesen. 

Die Stadt Pirmasens ist Mitglied der Bayerischen Versorgungskammer, Zusatzver-

sorgungskasse der bayerischen Gemeinden (ZVK) München. Es besteht ein privat-

rechtliches Versicherungsverhältnis zwischen dem Arbeitgeber und der Kasse mit 

der Aufgabe, den Arbeitnehmern der Kassenmitglieder eine zusätzliche Alters-, Be-

rufsunfähigkeits-, Erwerbsunfähigkeits- und Hinterbliebenenversorgung zu gewäh-

ren. Der Beitragssatz beträgt 7,75% im Kalenderjahr 2020. 

Die Belegschaftszahlen entwickelten sich wie folgt: 

Position Stand 
31.12.2019 

Stand  
01.01.2020 

 
Zugänge 

 
Abgänge 

Stand 
31.12.2020 

      
Arbeitnehmer 28 27 2 1 28 

Auszubildende 0 0 1 0 1 
      
insgesamt 28 27 3 1 29 

Durchschnittlich waren 29 (im VJ 28) Arbeitnehmer der Einrichtung direkt zurechen-
bar. 

4.6 Abschreibungen 

Die Abschreibungen erhöhen sich um 83.386 Euro.

4.7 Sonstige betriebliche Aufwendungen 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten vor allem die Verwaltungs-

kostenbeiträge (242.381 Euro; im VJ 301.477 Euro), die Inkassoentschädigung  

(119.212 Euro; im VJ 120.421 Euro), den Dienstleistungsvertrag mit der Stadtwerke 

Pirmasens Holding GmbH (211.210 Euro; im VJ 207.445 Euro), Verluste aus Ab-

gang des Anlagevermögens (22.426 Euro, im VJ 4.556 Euro), Prozessbench-
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marking-Projekte (14.509 Euro, im VJ 14.518), Niederschlagungen und Wertbe-

richtigungen Forderungen (381 Euro, im VJ 5.284 Euro). Die restlichen Positionen 

im Gesamtwert von 139.810 Euro (im VJ 153.451 Euro) entsprechen den Vor-

jahreswerten mit leichten Zu- bzw. Abnahmen. 

4.8 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 

 um die 

Abzinsung der Rückstellung für Altersteilzeit (504 Euro; im VJ 227 Euro). 

4.9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen bestehen hauptsächlich aus Sollzinsen für 

den Darlehensverkehr (889.332 Euro; im VJ 914.412 Euro). 

5 Sonstige Angaben 

Das für das Wirtschaftsjahr 2020 berechnete Gesamthonorar des Abschlussprüfers 

beträgt für die Abschlussprüfungsleistung 16.000 Euro. 

Nachtragsbericht 

Wie sich die Corona-Situation insgesamt auf den Betrieb auswirken wird, ist aktuell 

nicht abzusehen. Die Aufwendungen für die erforderlichen Hygienemaßnahmen 

 Aufgrund der gegebenen Struktur an-

geschlossener Haushalte und Sonderabnehmer sind keine merklichen Umsatz-

einbußen zu erwarten. Darüber hinaus haben sich nach Schluss des Wirtschafts-

jahres keine Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage des Betriebs ergeben. 

6 Organe des Betriebes 

6.1  Organe 

Die Einrichtung wird nach dem zweiten Abschnitt der Eigenbetriebs- und Anstalts-

verordnung verwaltet. Ein Betriebsleiter ist nicht bestellt, es gibt keinen zuständigen 

Werksausschuss. Die Angelegenheiten der Einrichtung werden entsprechend der 

funktionalen Gliederung von verschiedenen Dienststellen wahrgenommen. Die 

Funktion eines Werksausschusses wird durch den Hauptausschuss der Stadt 

Pirmasens wahrgenommen. 
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Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG (nach IDW PS 720) 

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie in-
dividualisierte Offenlegung der Organbezüge  

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die 
Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche 
Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für 
die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürf-
nissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?  

Der Abwasserbeseitigungsbetrieb wird nach der Betriebssatzung vom 21. Dezember 2017 als 

eigenbetriebsähnliche Einrichtung (es gilt die EigAnVO mit Ausnahme der §§ 3 bis 9 EigAnVO, 

die Regelungen zur Verfassung und Verwaltung der Eigenbetriebe enthalten) geführt. Da der 

Betrieb im rechtlichen Sinne in der Form eines Regiebetriebes geführt wird, obliegt die Lei-

tung des Betriebes dem Oberbürgermeister. Gemäß § 50 GemO erfolgte die Übertragung der 

Aufgaben auf den 2. hauptamtlichen Beigeordneten. Seit dem 01. August 2019 obliegt die Lei-

tung des Betriebes Herrn Bürgermeister Michael Maas. Es gilt der Verwaltungsgliederungs-

plan in der Fassung vom 05. Dezember 2019. 

Für die Einbindung des Stadtrates und des Hauptausschusses in die Entscheidungsprozesse 

sind § 6 der Betriebssatzung, § 3 der Hauptsatzung der Stadt Pirmasens, §§ 32 und 44 GemO 

sowie § 2 EigAnVO maßgeblich. Darüber hinaus gilt die Innerdienstliche Verfügung Nr. 

5/2016 zur Vertretungsregelung innerhalb des Abwasserbeseitigungsbetriebes. 

Für den Stadtrat gilt die Geschäftsordnung vom 10. November 2009. Regelungen zum Haupt-

ausschuss enthält die Hauptsatzung der Stadt Pirmasens vom 17. Mai 2021. 

Eine Geschäftsordnung für den Betriebsleiter wird als entbehrlich angesehen, da sich die Auf-

gaben und Kompetenzen aus der Betriebssatzung, der GemO und der EigAnVO ergeben.  

Die getroffenen Regelungen entsprechen nach unseren Feststellungen den Bedürfnissen des 

Betriebes. 

Der Abwasserbeseitigungsbetrieb hält keine Beteiligungen bzw. Anteile an verbundenen Un-

ternehmen und gehört keinem Konzern an. 

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wur-
den Niederschriften hierüber erstellt?  

Im Kalenderjahr 2020 fanden 9 Sitzungen des Stadtrates und 4 Sitzungen des Hauptausschus-

ses statt, in denen Belange des Abwasserbeseitigungsbetriebs behandelt wurden, die das 

Wirtschaftsjahr 2020 betrafen. Auszüge aus den Protokollen haben uns vorgelegen. Zu den 

Gegenständen der Beratungen und Beschlussfassungen siehe Anlage IV. 



PwC Anlage III
2 

DEE00016794.1.1 

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG 
sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?  

Nach den uns erteilten Auskünften ist Herr Michael Maas in keinen Gremien im oben genann-

ten Sinne tätig. 

d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) indi-
vidualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fi-
xum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwir-
kung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?  

Angabegemäß erhalten die Organmitglieder des Betriebes für ihre Tätigkeiten keine Vergü-

tung. 

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen  

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, 
aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefug-
nisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?  

Es liegt ein aktualisierter Organisationsplan des Betriebs vor (Stand 01.10.2021). Dieser wird 

regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst. 

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren 
wird?  

Es ergaben sich im Rahmen unserer Prüfung im Berichtsjahr keine Hinweise, dass der beste-

hende Organisationsplan, der die Arbeits- und Zuständigkeitsbereiche regelt, nicht eingehal-

ten wurde.

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und do-
kumentiert?  

Die Einrichtungsleitung hat für den Betrieb keine unmittelbaren Vorkehrungen zur Korrupti-

onsprävention getroffen. Jedoch ist der Antikorruptionsbeauftragte der Stadt Pirmasens auch 

für den Abwasserbeseitigungsbetrieb zuständig.

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungs-
prozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, 
Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese 
nicht eingehalten werden? 

Nach unseren Feststellungen bestehen aufgrund der bestehenden Dienstanweisungen und 

Stellenbeschreibungen geeignete Richtlinien für wesentliche Entscheidungsprozesse. Im Rah-

men unserer Prüfung ist keine anderweitige Handhabung festgestellt worden.  
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Grundlegende Vorschriften für wesentliche Entscheidungsprozesse sind in der Betriebssat-

zung, der GemO, der EigAnVO und der GemHVO enthalten. Die Auftragsvergabe erfolgt gemäß 

VOB/VOL.  

Die Abwicklung der Kreditaufnahme und -gewährung obliegt weiterhin der Finanzabteilung 

der Stadt. Weitere Funktionstrennungen gewährleisten die Wahrnehmung von Aufgaben 

durch verschiedene Ämter der Stadtverwaltung sowie die kaufmännische Geschäftsbesor-

gung der Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH. 

Verstöße gegen die kommunalrechtlichen Regelungen und Vergabevorschriften haben wir im 

Rahmen der Jahresabschlussprüfung nicht festgestellt. 

e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwal-
tung, EDV)?  

Der Betrieb verfügt über ein Vertragsregister, das eine ordnungsgemäße Vertragsdokumen-

tation gewährleistet. Die relevanten Verträge werden durch den Betrieb bzw. die Quer-

schnittsämter der Stadt ordnungsgemäß dokumentiert. Das Vertragsregister wird zeitnah ge-

führt.  

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Control-
ling  

a) Entspricht das Planungswesen  auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fort-
schreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten 

 den Bedürfnissen des Unternehmens?  

Das Planungswesen entspricht den Bedürfnissen des Betriebes. Vor Beginn eines jeden Wirt-

schaftsjahrs ist entsprechend § 15 EigAnVO ein Wirtschaftsplan zu erstellen, bestehend aus

 Erfolgsplan, 

 Vermögensplan einschließlich Investitionsplan, 

 Finanzplan, 

 Stellenübersicht sowie 

 Aufstellung der genehmigungspflichtigen Kredite. 

Der Wirtschaftsplan für 2020 wurde am 10. Februar 2020 durch den Stadtrat beschlossen. 

Die Finanzpläne enthalten neben dem Wirtschaftsjahr eine Vorschau für drei weitere Jahre. 

Der Betrieb stützt sich dabei auf § 1 GemHVO Rheinland-Pfalz. § 33 Abs. 6 EigAnVO sieht  

eine 5-jährige Finanzplanung vor.  

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?  
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Planabweichungen werden grundsätzlich im Rahmen der Jahresabschlusserstellung festge-

stellt. Unterjährig wird von der Amtsleitung des Tiefbauamtes ein Halbjahresbericht, in dem 

die wesentlichen Abweichungen der geplanten Erträge und Aufwendungen dargestellt und 

erläutert werden, als Information für den Hauptausschuss erstellt. Hinsichtlich der Überwa-

chung des Investitionsplans erfolgen laufende projektbezogene Überprüfungen durch die 

Amtsleitung des Tiefbauamtes. Alle Projekte werden in gesonderten Ordnern geführt. 

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und 
den besonderen Anforderungen des Unternehmens?  

Das Rechnungswesen, das im Rahmen der kaufmännischen Geschäftsbesorgung von der 

Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH geführt wird, entspricht den Anforderungen der Ein-

richtung.

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquidi-
tätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?  

Die Liquiditätskontrolle und Kreditüberwachung erfolgt durch die Finanzabteilung der Stadt. 

Das Girokonto im Rahmen der Einheitskasse wird täglich abgestimmt und der Betrieb durch 

regelmäßige Tageskassenauszüge informiert. 

e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben 
sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten 
worden sind?  

Ein zentrales Cash-Management im erweiterten Sinne erfolgt bei der Finanzabteilung der 

Stadt. Entscheidungen zur Anlage liquider Mittel werden in der Regel von der Finanzabtei-

lung der Stadt getroffen. 

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? 
Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen 
zeitnah und effektiv eingezogen werden?  

Das Inkasso von Schmutzwasser- und Klärgebühren von Einzelhaushalten wird vom Ge-

schäftsbesorger Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbH durchgeführt. Auf die laufenden 

Entgelte werden auf Basis der durch den Geschäftsbesorger Stadtwerke Pirmasens Versor-

gungs- GmbH ermittelten Jahresabrechnung  Bezugsgröße ist hierbei der Frischwasserbezug 

 monatlich Abschläge erhoben. Die Fakturierung erfolgt vollständig und zeitnah, die Fällig-

keiten werden in der Abrechnungssoftware des Geschäftsbesorgers überwacht. Der Ge-

schäftsbesorger leistet monatlich Abschlagszahlungen an den Betrieb. 

Darüber hinaus werden laufende Entgelte von Schmutzwasser- und Klärgebühren für Groß- 

und Sondereinleiter sowie ab dem Veranlagungszeitraum 2008 auch die wiederkehrenden 

Beiträge durch die Finanzabteilung der Stadt eingezogen. Entwässerungsbeiträge werden 



PwC Anlage III
5 

DEE00016794.1.1 

nach Fertigstellung der jeweiligen Baumaßnahmen zeitnah veranlagt. Die Forderungsüber-

wachung einschließlich des Mahnwesens obliegt der Finanzabteilung der Stadt. Die Finanzab-

teilung der Stadt leistet monatliche Abschlagszahlungen an den Betrieb. 

Nach unseren Feststellungen ist die Ordnungsmäßigkeit der Gebührenveranlagung gewähr-

leistet. 

g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und um-
fasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?  

Der Betrieb verfügt über kein eigenes Controlling. Das Controlling wird von der Controlling-

Stelle der Finanzverwaltung der Stadt ausgeübt. 

h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwa-
chung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Be-
teiligung besteht?  

Der Betrieb hat keine Tochtergesellschaften bzw. Beteiligungen. 

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem  

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert 
und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig 
erkannt werden können?  

Die Betriebsleitung hat die wesentlichen Risiken des Betriebes analysiert. Die Gesamtverant-

wortung für das Risikofrüherkennungssystem liegt beim Leiter des Abwasserbeseitigungsbe-

triebes, dem die regelmäßige Information des Hauptausschusses obliegt. 

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben 
sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?  

Die dokumentierten Maßnahmen für die identifizierten Risiken sind geeignet und ausrei-

chend. 

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?  

Siehe b). 

d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit 
dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen ab-
gestimmt und angepasst?  

Siehe b). 

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate  
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Die im Folgenden genannten Finanzinstrumente werden bei dem Betrieb nicht eingesetzt. Die 

nachfolgenden Fragen werden lediglich aus Gründen der Vollständigkeit des Fragenkataloges 

wiedergegeben. 

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzin-
strumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich 
festgelegt? Dazu gehört:  

 Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?  

 Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen ein-
gesetzt werden?  

 Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem 
Umfang dürfen offene Posten entstehen?  

 Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschließlich 
zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z.B. anti-
zipatives Hedging)?  

b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkon-
ditionen und zur Risikobegrenzung?  

c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instru-
mentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf   

 Erfassung der Geschäfte  

 Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse  

 Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung  

 Kontrolle der Geschäfte?  

d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Deri-
vatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?  

e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?  

f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die 
offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?  
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Fragenkreis 6: Interne Revision  

a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Re-
vision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funk-
tion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?  

Der Betrieb verfügt über keine interne Revision. Aufgaben werden vom Rechnungsprüfungs-

amt der Stadt wahrgenommen.  

b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/ 
Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?  

Das gemeindliche Prüfungsamt hat eine unabhängige Stellung. Dies wird unter anderem 

dadurch gewährleistet, dass der Leiter dieses Amtes nicht ohne seine Zustimmung versetzt 

werden kann. 

c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Kon-
zernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unver-
einbare Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch ge-
trennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention 
berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?  

Wesentliche Tätigkeitsschwerpunkte des Gemeindeprüfungsamtes der Stadt Pirmasens sind 

im investiven Bereich u. a. die Prüfung aller Vergabeentscheidungen vor Auftragsvergabe, die 

Prüfung aller Nachträge/Auftragsaufstockungen vor Auftragsvergaben und die Prüfung von 

Abschlags- und Schlussrechnungen vor der Auszahlung (Visa-Kontrolle). Die derzeit gültige 

Dienstanweisung für das Prüfungswesen der Stadt Pirmasens vom 29. April 2011 wird er-

gänzt durch die Richtlinie zur Prüfungsdurchführung gleichen Datums. Die Prüfungsergeb-

nisse des Rechnungsprüfungsamtes werden schriftlich dokumentiert. 

Eine Prüfung, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen organisatorisch getrennt 

sind, ist nach der vorgenannten Dienstanweisung für das Prüfungswesen nicht vorgesehen. 

Eine Funktionstrennung ist aufgrund der unter Fragenkreis 1 a) aufgeführten gesetzlichen, 

städtischen und betrieblichen Regelungen grundsätzlich gewährleistet.

Zu den Aufgaben des Gemeindeprüfungsamtes der Stadt Pirmasens gehört nicht die Bericht-

erstattung über Korruptionsprävention. Diese obliegt aufgrund der Dienstanweisung für den 

Antikorruptionsbeauftragten der Stadt Pirmasens vom 17. Mai 2004. Nach dieser Dienstan-

weisung hat der Antikorruptionsbeauftragte einen Jahresbericht über die Tätigkeiten im ab-

gelaufenen Jahr zu erstellen. 

d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abge-
stimmt?  

Es erfolgte keine Abstimmung. 
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e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und 
um welche handelt es sich?  

Im Rahmen der Prüfung haben sich keine Feststellungen ergeben, die auf eine Aufdeckung 

von Mängeln durch das Rechnungsprüfungsamt hindeuten. 

f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen 
Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/
Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?  

Siehe e). 

Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, 
Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Be-
schlüssen des Überwachungsorgans  

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwa-
chungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht ein-
geholt worden ist?  

Zustimmungen des Stadtrates bzw. Hauptausschusses zu zustimmungspflichtigen Rechtsge-

schäften und Maßnahmen wurden nach den Erkenntnissen unserer Prüfung jeweils einge-

holt. 

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwa-
chungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?  

Es wurden keine Kredite an die Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsor-

gans gewährt.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnah-
men ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorge-
nommen worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?  

Anhaltspunkte dafür, dass die Zustimmungspflicht umgangen wurde, ergaben sich im Rah-

men unserer Prüfung nicht. 

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Ge-
setz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des 
Überwachungsorgans übereinstimmen?  

Die tatsächliche Geschäftstätigkeit entsprach dem Zweck nach § 1 der Betriebssatzung. 

Die Aufstellung des Jahresabschlusses für das Berichtsjahr ist nicht - wie in § 27 Abs. 1 Eig-

AnVO vorgeschrieben - in den ersten sechs Monaten nach Ende des Wirtschaftsjahres erfolgt. 
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Die Feststellung des Jahresabschlusses 2019 wurde gemäß § 27 Abs. 2 EigAnVO innerhalb 

eines Jahres nach Ablauf des Wirtschaftsjahres durchgeführt. 

Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen  

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immate-
rielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Renta-
bilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?  

Eine angemessene Planung von Investitionen wird im Zusammenhang mit der Erstellung des 

Wirtschaftsplans vorgenommen. 

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermitt-
lung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu 
ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligun-
gen)?  

Die Preisstruktur für Tiefbaumaßnahmen ist bekannt, Vergleiche werden angestellt. Aus-

schreibungen im Tiefbaubereich erfolgen nach VOB bzw. HOAI. 

c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend 
überwacht und Abweichungen untersucht?  

Die laufende Überwachung der Durchführung von Investitionen obliegt grundsätzlich den 

technischen Bediensteten bzw. externen Ingenieurbüros. Darüber hinaus werden vom Amts-

leiter des Tiefbauamtes projektbezogene Investitionskostenüberwachungen durchgeführt. 

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? 
Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?  

Im Rahmen der Prüfung sind keine Überschreitungen von wesentlicher Bedeutung bei abge-

schlossenen Investitionen bekannt geworden.  

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach 
Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?  

Unsere Prüfung ergab keine Anhaltspunkte, dass derartige Verträge abgeschlossen wurden. 

Fragenkreis 9: Vergaberegelungen  

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z.B. 
VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?  

Im Rahmen der Vergaberegelungen werden grundsätzlich die VOB und die VOL angewendet. 

Unsere Prüfung ergab keine Feststellungen, dass offenkundige Verstöße gegen Vergaberege-

lungen vorlagen. 
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b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzange-
bote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?  

Soweit die Vergabevorschriften nicht zur Anwendung kommen, werden mehrere schriftliche 

Angebote eingeholt. 

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan  

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet? 

Nach den uns vorliegenden Protokollen hat die Betriebsleitung den Hauptausschuss über die 

Geschäftsentwicklung und über anstehende besondere Angelegenheiten unterrichtet. Ein 

schriftlicher Zwischenbericht  wie nach § 21 EigAnVO vorgesehen  wurde nicht erstellt. 

Über die Kämmerei der Stadt erfolgt ein Halbjahresbericht im Hauptausschuss, in den der Ab-

wasserbetrieb einbezogen wird.  

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Un-
ternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?  

Siehe a). 

c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah 
unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungs-
gemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder we-
sentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?  

Nach unserem Eindruck wurde der Hauptausschuss über wesentliche Vorgänge zeitnah un-

terrichtet. Hinweise auf ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewi-

ckelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen und wesentliche Unterlassun-

gen ergab unsere Prüfung nicht. 

d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf 
dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?  

Im Berichtsjahr erfolgte keine Berichterstattung auf besonderen Wunsch der Gremien. 

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG o-
der unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?  

Siehe a) und d). 

f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? 
Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan 
erörtert?  

Eine D&O Versicherung ist nicht vorhanden. 
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g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwa-
chungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offen-
gelegt worden?  

Uns sind keine Interessenkonflikte gemeldet oder bekannt worden. 

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?  

Nicht betriebsnotwendiges Vermögen ist nicht vorhanden. 

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?  

Wir stellten im Rahmen unserer Prüfung keine auffallend hohen oder niedrigen Bestände 

fest. 

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den 
bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögens-
gegenstände wesentlich beeinflusst wird?  

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch erheblich höhere 

oder niedrigere Verkehrswerte bedeutend verzerrt wird. 

Fragenkreis 12: Finanzierung  

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen 
zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investiti-
onsverpflichtungen finanziert werden?  

Das langfristig gebundene Vermögen (nach Abzug erhaltener Zuschüsse) ist zu 39 % (Vj. 40 

%) durch Eigenkapital und mit 80 % (Vj. 82 %) durch langfristiges Kapital gedeckt. Die Eigen-

kapitalquote nach Abzug erhaltener Zuschüsse beträgt 38,6 % (Vj. 39 %).  

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kre-
ditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?  

Entfällt, da der Betrieb keinem Konzern angehört. 

c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garan-
tien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die da-
mit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wur-
den?  

Der Betrieb hat im Berichtsjahr 2020 Zuwendungen der öffentlichen Hand in Höhe von  71 

erhalten.  
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Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung  

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalaus-
stattung?  

Gemessen an der Bilanzsumme beträgt die Eigenkapitalausstattung 31,2 % (Vj. 31,3 %). Fi-

nanzierungsprobleme aufgrund der Eigenkapitalausstattung bestehen nicht. 

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit 
der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?  

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresüberschuss 2020 auf neue Rechnung vorzutragen. 

Der Ergebnisverwendungsvorschlag ist mit der wirtschaftlichen Lage des Betriebes verein-

bar. 

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit   

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmen-
ten/Konzernunternehmen zusammen?  

Der Betrieb erfüllt ausschließlich die hoheitliche Aufgabe der Abwasserbeseitigung in der 

Stadt Pirmasens. 

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?  

Einmalige Geschäftsvorfälle in wesentlichem Ausmaß, die das Jahresergebnis geprägt haben, 

sind nicht aufgetreten. 

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbe-
ziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu 
unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?  

Die Leistungen gegenüber der Stadt werden nach unseren Feststellungen grundsätzlich zu 

angemessenen Konditionen abgewickelt. 

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?  

Ausführungen zu Konzessionsabgaben und Netzverlusten sind aufgrund der Geschäftstätig-

keit des Betriebes nicht zu machen. 
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Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen  

e) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeu-
tung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?  

Im Rahmen unserer Prüfungsdurchführung konnten keine Feststellungen über verlustbrin-

gende Geschäfte getroffen werden. 

f) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche 
Maßnahmen handelt es sich?  

Siehe a). 

Fragenkreis 15: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung 
der Ertragslage  

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?  

Der Betrieb hat im Berichtsjahr einen Jahresüberschuss erwirtschaftet. 

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des 
Unternehmens zu verbessern?  

Vgl. hierzu die Angaben im Lagebericht (Anlage I). 
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Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse 

Rechtliche Grundlagen Der Abwasserbeseitigungsbetrieb wird als eigenbetriebsähnliche 
Einrichtung auf der Grundlage des § 92 GemO nach den Bestim-
mungen der EigAnVO sowie der Betriebssatzung geführt. 

Satzungen  Betriebssatzung in der Fassung vom 21. Dezember 2017 mit 
Wirkung zum 1. Januar 2018 

Satzung über die Erhebung von Abgaben für die öffentliche 
Abwasserbeseitigungseinrichtung (Abwasserentgeltsatzung) 
vom 21. Dezember 1995 in der Fassung vom 25. September 
2001.  

 Satzung über die Entwässerung der Grundstücke, deren An-
schluss an die öffentliche Entwässerungsanlage und deren Be-
nutzung (Entwässerungssatzung) vom 22. Juni 1972 in der 
Fassung vom 17. Juni 1993 

 Erschließungsbeitragssatzung vom 25. September 2001 

 Haushaltssatzung der Stadt Pirmasens in der jeweils gültigen 
Fassung 

 Hauptsatzung der Stadt Pirmasens vom 17. Mai 2021 mit Wir-
kung zum 1. Januar 2021 

Wirtschaftsjahr  Kalenderjahr 

Stammkapital Das Stammkapital der Einrichtung beträgt nach § 2 der Betriebs-
 10.226. 

Betriebszweck Der Zweck der Einrichtung ist gemäß § 1 Abs. 2 der Betriebssat-
zung die Beseitigung von Schmutz- und Oberflächenwasser von 
den in der Stadt gelegenen Grundstücken. 

Organe Organe des Betriebes sind  

 der Stadtrat, 
  der Hauptausschuss sowie 
  der Betriebsleiter. 

Stadtrat Das Gremium beschließt in allen Angelegenheiten, die ihm durch 
die GemO und die EigAnVO zugewiesen sind und die nicht über-
tragen werden können, insbesondere in Angelegenheiten nach 
§ 32 GemO und § 2 EigAnVO (Vorbehaltsaufgaben). 

Hauptausschuss Seine Aufgaben und Befugnisse sind in § 6 der Betriebssatzung 
i.V.m. § 3 der Hauptsatzung sowie § 44 GemO geregelt. Der 
Hauptausschuss bestand aus 16 Ratsmitgliedern. 

Bedeutsame Verträge Vereinbarung zwischen dem Land Rheinland-Pfalz (Straßenbau-
lastträger) und der Stadt Pirmasens vom 22./30. Januar 1997 über 
die Beteiligung des Straßenbaulastträgers an den Herstellungs- 
und Anschaffungskosten sowie den laufenden Kosten der Abwas-
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serbeseitigungsanlage für die Entwässerung der Landstraßen. 
Mit der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land wurde am 8. Juni/ 
19. Oktober 1990 eine Zweckvereinbarung über die Mitbenutzung 
der Kläranlage Felsalbe durch die Ortsgemeinde Obersimten ge-
schlossen. Weiterhin wurde am 22. September 1997 eine Zweck-
vereinbarung über die Mitbenutzung durch die Ortsgemeinde Vin-
ningen. 
Mit der Verbandsgemeinde Rodalben wurde am 15. Juni/ 25. Juni 
1993 eine Zweckvereinbarung über den Anschluss der Husterhöh-
kaserne an das Entwässerungssystem der Stadt Pirmasens ge-
schlossen. Die Vereinbarung hat eine Laufzeit von 30 Jahren. Der 
Vertrag kann von der Verbandsgemeinde gekündigt werden, wenn 
die Grundstücke nicht mehr für militärische Zwecke benutzt wer-
den. 
Mit der Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH wurde am 
14. Januar 2004 mit Wirkung zum 1. März 2002 ein Vertrag über 
die Führung des kaufmännischen Rechnungswesens geschlossen.  
Mit der Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbH besteht seit dem 
23. Juni 1994 ein Vertrag für den Einzug tiefbaulicher Gebühren. 
Ab dem 23. Juni 2009 wurde der Vertrag geändert. Ab dem Zeit-
punkt werden durch die Versorgungs-GmbH nur noch die 
Schmutzwasser- und Klärgebühren von Einzelhaushalten eingezo-
gen.  
Mit der Bundesrepublik Deutschland besteht ein Vertrag vom 29. 
Juni 2000 in der Fassung vom 09. Dezember 2004 über den An-
schluss der Deponie Grünbühl und des Betriebs der Pumpstation 
an das städtische Entwässerungssystem. 

Rechtliche Verhältnisse 

1. In den Kalenderjahr 2020 fanden 9 Sitzungen des Stadtrates und 4 Sitzungen des Hauptausschus-

ses statt, in denen Belange des Abwasserbeseitigungsbetriebs behandelt wurden, die das Wirt-

schaftsjahr 2020 betrafen. Wesentliche Beratungs- und Beschlussthemen des Stadtrates waren:

 die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019, 

 Entlastung von Beigeordnetem und Oberbürgermeister für das Wirtschaftsjahr 2019, 

 die Bestellung des Abschlussprüfers für das Wirtschaftsjahr 2020, 

der Beschluss des Wirtschaftsplans für das Wirtschaftsjahr 2021,

 die Vergabe von Aufträgen. 

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 sowie die Entlastung von Beigeordnetem und Ober-

bürgermeister für das Wirtschaftsjahr 2019 wurden in der Sitzung des Stadtrates am 14. Dezember 

2020 festgestellt. Die Bestellung des Abschlussprüfers für das Wirtschaftsjahr 2020 erfolgte eben-

falls in der Sitzung des Stadtrats am 14. Dezember 2020. 
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Wirtschaftliche Verhältnisse 

2. Der Umsatz und dessen Entwicklung stellt sich wie folgt dar: 

 

3. Die Abgabensätze werden in der Haushaltssatzung der Stadt Pirmasens für das jeweilige Haus-

haltsjahr festgelegt. 

Schmutzwasser 

4. Maßstab für die Schmutzwassergebühr ist gemäß § 12 der Abwasserentgeltsatzung die gewichtete 

Schmutzwassermenge. 

Als Schmutzwassermenge gilt die aus der Wasserversorgung bezogene und die aus privaten 

Wasserversorgungsanlagen entnommene Frisch- und Brauchwassermenge minus 10% (§ 12 Abs. 2 

Abwasserentgeltsatzung). Frischwassermengen, die nachweislich nicht der Kanalisation zugeführt 

werden, werden nicht veranlagt (§ 12 Abs. 2 Abwasserentgeltsatzung). 

Bei Einleitung besonders stark verschmutzter nicht häuslicher Abwässer können nach § 13 der 

Abwasserentgeltsatzung Verschmutzungszuschläge erhoben werden. 

5.  2,29 einschließlich 

Abwasserabgabe. 
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Oberflächenwasser 

6. Für die Benutzung der öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtung durch die Einleitung von 

Niederschlagswasser wird ein wiederkehrender Beitrag nach § 10 der Abwasserentgeltsatzung 

erhoben. 

Maßstab für die Gebührenerhebung ist die mit dem Abflussbeiwert vervielfachte Grundstücksflä-

che, die sich nach den Regelungen des § 11 der Abwasserentgeltsatzung ermittelt. 

Die gebührenpflichtige (Abfluss-)Fläche betrug im Berichtsjahr 6.158 Tqm (6.153 Tqm). Die Ge-

bühr für Oberflächenwasser betrug gege  

Auflösung empfangener Ertragszuschüsse 

7. Die planmäßige Auflösung erfolgte vereinfachend in Höhe von jährlich rd. 2,3 % (betriebsindivi-

duelle durchschnittliche Nutzungsdauer der Sachanlagen) der Ursprungsbeträge zugunsten der 

Umsatzerlöse. 

Sonstige Benutzungsgebühren 

8. Die sonstigen Benutzungsgebühren werden nach § 15 der Abwasserentgeltsatzung für die Beseiti-

gung von Schlamm aus Grundstückskläranlagen sowie des Abwassers aus geschlossenen Gruben in 

einschließlich Abwasserabgabe erhoben.

9. Im Berichtsjahr fanden auskunftsgemäß keine Prüfungen Dritter statt. 














